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 1  Allgemeines 
 

 1.1  Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft beim TC Pulpo wird beim Vorstand beantragt und vom Vorstand beschlossen. 
Antragsformulare erhält man beim Vorstand oder auf der Homepage.  

Die Mitgliedschaft kann erst nach Zahlung von 12 Monatsbeiträgen mit 4-wöchiger Frist zum Jahresende 
gekündigt werden. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist formlos und schriftlich oder elektronisch an den 
Vorstand zu richten. Sie wird mit der Bestätigung durch den Kassenwart wirksam. 

 1.2  Stammdatenänderungen 

Änderungen der Anschrift, E-Mail Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung (u.a.) sowie Wegfall der 
Kriterien für die Zahlung des ermäßigten Beitrags sind dem Vorstand umgehend mitzuteilen. 
 

 1.3  Vorstand und Ansprechpartner 

 

G Erster Vorsitzender Richard Aschberger 
Schulstr. 8 
65329 Hohenstein 

Tel. 0151-14225695 1.Vorsitzender@tcpulpo.de 

G Zweiter Vorsitzender Randolf Krings 

Friedrich-Naumann-

Str.40 

65195 Wiesbaden 

Tel: 0160-3024614 2.Vorsitzender@tcpulpo.de 

G Kassenwart Sebastian Homann 
Hunsrückstr. 9A 
65205 Wiesbaden 

Tel. 06122-503855 Kassenwart@tcpulpo.de 

E Schriftführer Christina Dersch Tel. 0163-7361471 Schriftfuehrer@tcpulpo.de 
 

E Ausbildungsleiter Sascha Brand Tel. 0172-6946846 Ausbildungsleiter 
@tcpulpo.de 

E UW-Rugby-Wart Florian Michel Tel.  0176-99813379 Unterwasserrugbywart 
@tcpulpo.de 

E Jugendwart Dirk Knerr Tel.  0171-3018302 Jugendwart@tcpulpo.de 
 

E Gerätewart Thorsten Lahr Tel.  0163-4245960 Geraetewart@tcpulpo.de 

E Trainer Allgemein Christoph Eichler Tel.  0171-2714300 Trainerallgemein 
@tcpulpo.de 

J Jugenddelegierte Chelsea Knerr Tel.  06129-8932 Jugenddelegierter 
@tcpulpo.de 

J Jugendkassenwart Jonas Müller  Jugendkassenwart 
@tcpulpo.de 

J Jugend-PR Vanja Olt Tel.  0176-32044648 JugendPR@tcpulpo.de 
 

 
G: Gesetzlicher Vorstand 
E: Weiterer Vorstand 
J:  Jugendvorstand 
 
Der Vorstand wird alle zwei Jahre von der Mitgliederversammlung neu gewählt. 
Der Jugendvorstand wird jährlich von der Jugendversammlung gewählt 

mailto:Schriftfuehrer@tcpulpo.de
mailto:Jugendwart@tcpulpo.de
mailto:JugendPR@tcpulpo.de
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 1.4  Bankverbindung 

NASPA, IBAN: DE51 5105 0015 0189 1019 18; BIC: NASSDE55XXX 
 

 1.5  Vereinsnummern 

Unsere VDST-Vereinsnummer lautet 06-0162 
Unsere LSBH-Vereinsnummer lautet 38143 
Unsere Vereinsregister-Nummer lautet 1669 
Eure eigene Mitgliedsnummer des VDST lautet         060162xxxusw 
 

 1.6  Beiträge 

Aufnahmegebühr 50,00 € 
Aufnahmegebühr ermäßigt 25,00 € 
Monatsbeitrag 13,00 € 
Monatsbeitrag ermäßigt 7,00 €  
Sondertarif  10,00 €  
 
Jugendliche, Azubis, Studenten, Wehr-/Zivildienstleistende, Rentner* und VDST-Doppelmitglieder 
zahlen auf Antrag den ermäßigten Beitrag. (Rentner* = Mitglieder, die das gesetzliche Rentenalter 
erreicht haben) 
 
VDST-Doppelmitglieder sind in einem anderen VDST-Verein Mitglied und sind über diesen Verein dem 
VDST als aktives Mitglied gemeldet.  
 
VDST Einzelmitglieder zahlen den Sondertarif. 
 
Kinder von Vereinsmitgliedern sind bis zu ihrem 16. Lebensjahr beitragsfrei.  

 

Rechtzeitig zum Ende eines jeden Jahres ist dem Kassenwart mitzuteilen, ob die Kriterien für 

den ermäßigten Beitrag noch bestehen. Unterbleibt dies, wird automatisch der volle Beitrag für 

das Folgejahr erhoben. Diese Regelung entfällt für Rentner. 
 

 1.7  Gäste / Mitgliederwerbung / Öffentlichkeitsarbeit 

Gäste sind jederzeit herzlich willkommen am Training teilzunehmen. Gäste können dreimal am 
Probetraining oder am Schnuppertauchen teilnehmen, danach wird die Aufnahme in den Verein 
erforderlich. Zur Werbung bedient sich der Verein der Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Homepage) und 
führt bei Bedarf Informationsveranstaltungen durch. Öffentlichkeitsarbeit jeglicher Form ist mit dem 
Vorstand abzustimmen.  

 1.8  Taucherpass 

Jedes Mitglied kann einen Taucherpass erwerben, der die Mitgliedschaft im Verein und beim VDST 
bestätigt, der den Ausbildungsstand belegt und die ärztliche Tauchtauglichkeitsbescheinigung enthält. 
Ergänzend zum Taucherpass gibt es ein Logbuch zur Dokumentation der durchgeführten Tauchgänge. 
Taucherpass und Logbuch können über den Vorstand erworben werden. Gültig ist der Taucherpass nur, 
wenn die Beitragszahlung im Taucherpass durch den gesetzlichen Vorstand abgezeichnet ist und die 
Beitragsbestätigung nicht mehr als 3 Monate zurückliegt. 
 

 1.9  Mitgliedsverbände 

Der TC Pulpo ist folgenden Verbänden angeschlossen: 
 
Hessischer Tauchsportverband e.V. HTSV http://www.htsv.org/ 
Verband Deutscher Sporttaucher e.V. VDST http://www.vdst.de/ 
Deutscher Olympischer Sportbund DOSB http://www.dosb.de/ 

http://www.htsv.org/
http://www.vdst.de/
http://www.dosb.de/
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World Underwater Federation CMAS http://www.cmas.org/ 

http://www.cmas.org/
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1.10 Versicherungen im TC Pulpo 

Unser Sicherungsnetz besteht derzeit aus 5 Lagen: 

 

1.10.1. Die Sportversicherung beim Landessportbund 

Diese Versicherung ist nicht speziell für Taucher erfunden worden, in ihr sind alle hessischen 
Sportvereine bei der ARAG versichert. Die Leistungen können hier nachgelesen werden: 
 

https://www.arag.de/medien/pdf/bedingungen/vereine-verbaende/kurzmerkblatt_lsbh.pdf 

 
 

1.10.2. KFZ-Zusatzversicherung beim Landessportbund (via ARAG) 

Nur noch bis Ende 2018 
 

1.10.3. VDST Sport-Versicherung (beim Gerling – Konzern) 

Über diese Versicherung werden die für den Tauchsport spezifischen Risiken abgedeckt, außerdem 
erstreckt sie sich auch auf Einzelunternehmungen. Nachzulesen auf der Homepage des VDST: 
 

http://www.vdst.de/mitglieder/tauchsport-versicherung/leistungen.html 
 

1.10.4. VDST Taucherhotline/Auslandsreise-Krankenversicherung (Globale KV-AG) 

Durch die Mitgliedschaft im VDST erwirbt jedes Mitglied eine Reise-Unfallversicherung. Diese deckt 

nicht nur die Risiken beim Tauchen ab, sondern alle medizinischen Notfälle, die im Urlaub im Ausland 
auftreten. Versichert sind Unfälle und akute Erkrankungen während vorübergehender 
Auslandsaufenthalte inkl. medizinisch notwendiger Transportkosten. Sie gilt permanent, ein einziger 

Auslandsaufenthalt darf allerdings 3 Monate nicht überschreiten. Gut zu wissen, denn dies erspart uns 

eine Auslands-/Reisekrankenversicherung! Als Versicherungsbeleg gilt euer VDST-Ausweis. 

Auf dem VDST-Ausweis steht eure persönliche VDST-Mitgliedsnummer. Nur mit dieser Nummer 

kann die Taucherhotline helfen! 
 
Weitere Informationen auf der Homepage des VDST: 
http://www.vdst.de/mitglieder/tauchsport-versicherung/assistance.html 
 
und 
http://www.vdst.de/tauchausbildung/tauchmedizin/24-notfall-hotline.html 
 

VDST-Einzelmitglieder und VDST-Doppelmitglieder sind nicht über den TC Pulpo Wiesbaden e.V. 
versichert. 
 

1.10.5. Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (HDI) 

Entfallen 
 

https://www.arag.de/medien/pdf/bedingungen/vereine-verbaende/kurzmerkblatt_lsbh.pdf
http://www.vdst.de/mitglieder/tauchsport-versicherung/leistungen.html
http://www.vdst.de/mitglieder/tauchsport-versicherung/assistance.html
http://www.vdst.de/tauchausbildung/tauchmedizin/24-notfall-hotline.html
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 1.11  Homepage 

Der TC Pulpo unterhält eine Homepage mit folgender Adresse: www.tcpulpo.de 
 
Unsere Homepage enthält den Hinweis, dass der Club keine Verantwortung für verlinkte Inhalte 
übernimmt. 
 
Beiträge (Texte, Bilder, Videos) zur Außendarstellung können von jedem Mitglied eingereicht werden.  
 
Die Entscheidung, welche Beiträge (Texte, Bilder, Videos) auf die Homepage gestellt werden, wird vom 
Schriftführer analog zur Clubzeitung gefällt. Die Freigabe zur Veröffentlichung erfolgt durch den ersten 
Vorsitzenden. 
 
Urheberrechte von Texten, Bildern, Videos dürfen nicht verletzt werden. 
Persönlichkeitsrechte von Kindern und Erwachsenen dürfen nicht verletzt werden. 
 
Bei Unstimmigkeiten entscheidet der Gesamtvorstand. 
 

1.12 Zeitung 

Der TC Pulpo veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen eine eigene Zeitung, “Pulpos Clubgebabbel”, 
die online versendet wird oder bei Bedarf als Papierausgabe versendet werden kann. 
Es ist wünschenswert, dass sich die Mitglieder mit Beiträgen an der Zeitung beteiligen, um auch hier 
einen Dialog mit allen aufrecht zu erhalten. 

Außerdem erhalten alle Mitglieder die Verbandszeitung „SPORTTAUCHER“ des VDST. Auch diese 
Zeitung kann auf der VDST-Homepage abgerufen werden. 

 

1.13 Geräteraum 

Der Geräteraum und die Füllstation der Atemgase befinden sich in Wiesbaden-Dotzheim, Frauensteiner 
Str. 54. Der Zutritt zum Geräteraum ist nur dem Gerätewart und dessen offiziell benannten Vertreter/in 
gestattet. Öffnungszeiten werden kurzfristig per Mail an interessierte Mitglieder versandt. Mitglieder, die 
im Besitz einer Füllberechtigung sind, können auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten die 
Füllstation im Geräteraum mit einer Zugangskarte betreten. Die Nutzung ist in einer Füllordnung 
hinterlegt. 

 

1.14  Clubraum 

Der Clubraum befindet sich in Wiesbaden-Dotzheim, Frauensteiner Str. 42. Der Clubraum dient als 
Raum für Versammlungen, Seminare und Theoriekurse. Die Nutzung ist in einer Clubraum-Nutzungs- 
und Clubraumgebührenordnung festgelegt. 

Die Vergabe erfolgt über den Clubraumverantwortlichen. Der Kontakt ist beim Vorstand zu erfragen. 

 

1.15 HTSV – See 

Der Hessische Tauchsportverband unterhält für VDST-Mitglieder einen Steinbruch-See für die 
Tauchausbildung und für Übungstauchgänge. Der See ist 30m tief und hat 2 Übungsplattformen auf 5 m 
und 10 m. Er ist ganzjährig an folgenden Tagen geöffnet: 
 
Samstags 11.00 Uhr – 18.00 Uhr (Im Winter abweichend) 
Sonntags   9.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Mittwochs und freitags abends, während der Sommermonate 
 
Der See ist nur geöffnet, wenn ein aufsichtführender Tauchlehrer (TLvD) anwesend ist.  

http://www.tcpulpo.de/
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Die genauen Angaben, Regularien und Seebesetzung findet Ihr auf der Homepage des HTSV unter 
folgendem Link: 
https://www.htsv.org/fileadmin/user_upload/2017-11_Seebenutzungsordnung_final.pdf 
 
Folgende Bedingungen sind für das Tauchen im See einzuhalten: 

 3-Sterne Regel (mindestens ein CMAS**-Taucher + CMAS*-Taucher) 

 UW-Lampe, vollständiger Kälteschutz, Kaltwasserausrüstung 

 Taucherpass mit gültiger Tauchtauglichkeit und Nachweis der Vereinszugehörigkeit ist dem 
diensthabenden TL vorzulegen  
 

Die Schlosskombination am Tor kann beim Ausbildungsleiter oder den Ausbildern erfragt werden.  
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2 Training 
 
Training ist das wichtige, alles verbindende Element in unserem Verein. Deshalb wollen wir es so 
interessant und abwechslungsreich wie möglich gestalten, damit für alle Interessen etwas geboten wird. 
Wir können mehrere Trainingstermine pro Woche anbieten und hoffen natürlich, dort so viele 
Vereinsmitglieder wie möglich zu treffen.  
 
Das Training soll aber auch sicher und in geordneten Bahnen verlaufen. Deshalb gilt für alle 
Trainingsmöglichkeiten die folgende Regel: 
 
Unter Aufsicht und in Verantwortung des jeweiligen Trainers werden die in diesem Kapitel aufgeführten 
Trainingsmöglichkeiten angeboten.  

 

Eine Nutzung der Schwimmbäder außerhalb der uns zur Verfügung stehenden Becken und 

zugewiesenen Wasserzeiten sowie ohne Anwesenheit eines Trainers (ÜL/TL) oder eines für die 

Wasseraufsicht Berechtigten (Rettungsschwimmer Silber) ist nicht gestattet. 

 

Sollten im Schwimmbad Schäden (z.B gebrochene Fliesen) verursacht oder entdeckt werden, sind 
diese sofort dem Trainingsverantwortlichen anzuzeigen. Er informiert unmittelbar den 1.Vorsitzenden. 

Bei Verletzungsgefahr, z.B. scharfe Kanten an Fliesen, ist der Bereich sofort abzusperren. 

 

2.12 Trainingszeiten und Trainingsorte 

 

Schwimmbad Kleinfeldchen 

Sonntag 19:30 Uhr 20:15 Uhr Jugendtraining, Tauchausbildung  

 19:30 Uhr 20:15 Uhr allgemeines Konditionstraining, 
Tauchausbildung 

 

 20:15 Uhr 21:30 Uhr Unterwasser Rugby  

     

Freizeitbad Bad Mainzer Straße 

Mittwoch Bis 20:15 Uhr  Treffen im Foyer  

 20:15 Uhr  Gemeinsamer Einlass  

 20:30 Uhr 21:30 Uhr allgemeines Konditionstraining, 
Tauchausbildung 

 

 20:45 Uhr  muss das Bad verlassen sein  

  

jeden 1. Mittwoch im Monat  
Theorie, Vorträge, Ausbildung, Tauchen im See,...  
Ort, Zeit und Anlass wird jeweils kurzfristig bekannt gegeben. 
 

 

 

2.13 Allgemeines Training 

Tauchen gilt zwar allgemein als ein „fauler Sport“ – schließlich hängt man sich ja quasi ins Wasser und 
lässt sich gemächlich durch die Fluten treiben, oder...?! Weit gefehlt! Tauchen selbst ist sicher keine 
Ausdauersportart wie Radfahren oder Jogging. Das heißt aber nicht, dass man für das Tauchen keine 
Kondition benötigt. 
 
Beim Allgemeinen Training (Trainingsstunden siehe oben) bieten wir daher eine breite Palette an 
Schwimm- und Schnorcheltraining an. Ziel ist dabei, Kondition und Koordinationsvermögen zu 
verbessern und – last but not least – zu trainieren, so lange wie möglich ohne Luft tauchen zu können.  
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Und was bringt das? Tauchen bei Strömung, in Dunkelheit, bei Kälte oder einfach nur Dauertauchen im 
Urlaub etc. kann ganz schön anstrengend sein. Je fitter wir sind und je gelenkiger wir uns im Wasser 
auch ohne Pressluftflasche bewegen, desto einfacher werden wir auch mit schwierigen Situationen 
fertig. Ganz einfach. Und dass einem beim Tauchen mal die Luft weg bleibt, das sollte zwar nicht, kann 
aber jedem einmal passieren. 
 
 
 
Damit das Training nicht langweilig wird, gibt es immer wieder einmal andere oder neue 
Trainingseinheiten. Im Apnoebereich gibt’s zudem häufig „Spielzeug“ das wir unter Wasser einsetzen 
(Schrauben auf Muttern drehen, mit Bleigurt tauchen, Förmchen suchen, Kachel zählen, etc.) Ihr werdet 
staunen, wie schnell Ihr länger als je erwartet ohne Luft unter Wasser bleiben könnt! Zusätzlich gibt es 
nach Absprache Sonderkurse zum Thema Apnoe und Schwimmen. 
 
Wer sich neues Tauchgerät angeschafft hat, kann zudem die Trainingszeiten dafür nutzen, es im 
Hallenbad in aller Ruhe zu testen und auszuprobieren. Böse Überraschungen am See oder im fernen 
Ägypten – weil irgendetwas nicht funktioniert oder ungewohnt ist, bleiben euch dann erspart. 
 
Beachtet aber, dass das von euch im Schwimmbad benutzte Gerät in einem einwandfreien Zustand 
(Revision bei Lungenautomaten) ist und TÜV hat. Das Tauchgerät darf auch nur unter Aufsicht benutzt 
werden oder mit mindestens Ausbildungsgrad Grundtauchschein oder äquivalent. Eine Verwendung von 
selbstgebauten oder manipulierten Geräten darf nicht im Trainingsbetrieb verwendet werden. 
 
Also – aufpassen, mitmachen, fit werden und Spaß haben! 
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3 Ausbildung 
 

3.12 Ausbildungsleitlinien 

Die Ausbildung erfolgt nach den Ordnungen des Verbandes Deutscher Sporttaucher e.V. (VDST). Die 
Ausbildungsordnungen können beim VDST auf der Internetseite www.vdst.de abgerufen werden. 
Selbstverständlich kann die Ausbildungsordnung auch über die Tauchlehrer und Trainer des TC Pulpo 
bezogen werden. 

Vereinsintern sind die Abläufe der Ausbildung in einer Ausbildungsordnung festgelegt. 

3.13 Tauchlehrer, Trainer 

Im Verein sind mehrere Tauchlehrer und Trainer für die Ausbildung und das Training tätig. Die 
Zuständigkeiten der Tauchlehrer und Trainer sind in der Prüferordnung des VDST geregelt. Der Einsatz 
der Tauchlehrer und Trainer im Verein wird vom Ausbildungsleiter koordiniert. 

3.14 Tauchlehrer- und Trainerentgelt 

Tauchlehrer und Trainer arbeiten im Verein ehrenamtlich. Für Fahrtkosten, Verpflegung und 
Ausrüstungsverschleiß erhalten Tauchlehrer und Trainer für Prüfungsabnahmen und Sonderkurse von 
den Tauchschülern einen Kostenbeitrag. Die Beträge sind in einer Vereinsordnung festgelegt. 

3.15 Tauchtauglichkeitsuntersuchung (TTU) 

Alle Mitglieder, die Tauchgänge durchführen oder sonstige tauchsportliche Aktivitäten im Verein oder 
Verband ausüben, müssen eine gültige Tauchtauglichkeit besitzen. Die Tauchtauglichkeit darf nicht älter 
als zwei Jahre sein, bei Mitgliedern über 40 Jahre und unter 14 Jahre nicht älter als ein Jahr. 

Tauchtauglichkeitsuntersuchungen können beispielsweise im Druckkammerzentrum Rhein Main Taunus 
in Wiesbaden, Schiersteiner Str. 42 durchgeführt werden. Mitglieder des TC Pulpo Wiesbaden erhalten 
gegen Vorlage einer Mitgliedsbestätigung einen Rabatt auf die Untersuchungsgebühr.  

Ärztliche Untersuchungsbögen der GTÜM kann man vom Vorstand erhalten oder auf der Homepage der 
GTÜM herunterladen. Adresse: www.gtuem.org 

3.16 VDST Sicherheitsstandards für die Ausübung des Tauchsports 

Für alle Tauchaktivitäten gelten die Sicherheitsstandards des VDST.  Link: 

http://www.vdst.de/index.php?id=1347 

http://www.vdst.de/
http://www.gtuem.org/
http://www.vdst.de/index.php?id=1347
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4 Jugend 
 

4.12 Jugendtraining 

Das Angebot des Vereines zum Jugendtraining richtet sich an alle interessierten Kinder  und 
Jugendlichen innerhalb und außerhalb des Vereines. Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Es gilt 
die Regelung wie unter 1.7. beschrieben. 

4.13 Ziele 

Förderung des Jugendsports in Wiesbaden und Umgebung, Stärkung des Vereins durch 
Mitgliederzuwachs und Erhalt von Fördermitteln für den Jugendtauchsport. 

4.14 Inhalte 

- Verbesserung der Schwimmstile (insbesondere Kraulstil) 
- Vermitteln/Verbessern motorischer Fertigkeiten unter Wasser 

(Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Atemreflex). 
- Förderung der körperlichen Grundlagen für den Tauchsport 
- Schnorchel und Schwimmen mit ABC-Ausrüstung 
- Flossenschwimmen/Streckentauchen 
- Schnelligkeit 
- Kondition 
- Kraft 
- Spielerisches Erlernen der Trainingsinhalte  
- Steigerung der Leistung durch Motivation (Erwerb von Abzeichen, Teilnahme an Wettbewerben)  
- Erlernen sozialer / demokratischer Verhaltensweisen 
- Gruppen- und Partnertraining 
- Betreuung der Kinder und Jugendlichen bei Aktivitäten des Vereins (Training, Ausflüge) 
- Tauchausbildung mit Drucklufttauchgerät in Praxis und Theorie 
- Unterwasser-Rugby 

4.15 Trainingsaktivitäten 

Das Jugendtraining findet zu den Hallenbadstunden im Schwimmbad „Kleinfeldchen“, Hollerbornstraße, 
Wiesbaden an Sonntagen um 19.:30 Uhr – 20:15 Uhr statt. Das Training wird geleitet vom anwesenden 
Trainer, Tauchlehrer oder dem Jugendwart. 

4.16 Freizeitaktivitäten 

Die Jugend wird in Freizeitaktivitäten des Vereins eingebunden. Außerdem finden regelmäßig 
Veranstaltungen für die Jugendabteilung statt. Sie werden per E-Mail angekündigt.  

Für die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist die schriftliche Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten notwendig. 

4.17 Jugendordnung 

Es gibt eine eigene Jugendordnung als Bestandteil der allgemeinen Vereinssatzung. Sie ist auf der 
Homepage zu finden. 
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5 UW-Rugby 
 

Unterwasserrugby ist kein Sport für grobschlächtige, einzelkämpferische Kraftprotze, sondern 
Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ausdauer, Übersicht und faire Härte sind gefragt. Dies ist ein Sport für 
Frauen und Männer, die zusammen dieses faszinierende Ballspiel spielen wollen. Ziel bei dieser 
womöglich einzigen dreidimensionalen Mannschaftssportart ist es, den salzwassergefüllten Ball in einer 
Spielzeit von etwa 2 x 15 Minuten so häufig wie möglich in den auf dem Beckenboden stehenden 
gegnerischen Metallkorb zu platzieren. 

Außer dem Badeanzug bzw. Badehose (weiß oder blau) brauchen die Spieler Tauchermaske, 
Schnorchel und Schwimmflossen. Außerdem werden mit Ohrenschützern ausgestattete Kappen 
getragen. Training und Wettkämpfe werden quer über den tiefen Teil eines normalen Hallenbades oder 
in der Sprunggrube gespielt. Die internationalen Masse für ein geeignetes Bad sind: 

Tiefe:   3,5 - 5 m  
Länge:  12 - 18 m  
Breite:    8 - 12 m 

Bei Spielbeginn liegt der Ball in der Mitte des Beckenbodens und die Spieler befinden sich jeweils an 
ihrer Torseite, auf den Anpfiff des Spielleiters wartend. Beim Anpfiff mittels einer Hupanlage, die auch 
unter Wasser zu hören ist, stürzen sich die einzelnen Spieler tauchend und das Wasser aufwirbelnd auf 
den Ball. Der Ball darf nur unter Wasser geführt/gestoßen werden und wandert so über die einzelnen 
Spieler in Richtung gegnerisches Tor. Dabei darf nur der ballführende Spieler angegriffen werden, um in 
den Besitz des Balles zu gelangen. Dies erfordert eine gewisse Schnelligkeit und besondere Übersicht 
des ballführenden wie auch des angreifenden Spielers. Es sind immer höchstens 6 Spieler im Wasser 
und 5 auf der Wechselbank. Jeder Spieler, außer dem Torwart, hat im Idealfall einen Wechselpartner. 
Gewechselt wird in zügigem Rhythmus, schneller als im Minutentakt. 

 

5.12 Training 

Ort: Schwimmbad Kleinfeldchen 
 

Termine: siehe oben 
 

 
Im Training spielen Frauen und Männer zusammen. Auch die Jugend wird trainiert. Ziel des Trainings ist 
es, Kondition, Spielstärke und taktische Fähigkeiten zu verbessern.  

Wer kann UW-Rugby spielen? - Alle, die Spaß am Mannschaftssport haben: Jugendliche, Frauen und 
Männer. 

 

5.13 UW-Rugby Damenmannschaft 

Zurzeit keine Vereinsmannschaft 

 

5.14 UW-Rugby Herrenmannschaft 

Die Mannschaft spielt z.Z. in der 2. Bundesliga 

 
 



   

Handbuch 2018_05  Seite 15 von 16 

TC Pulpo Handbuch 
 

6 Geräte und deren Ausleihe 
 

6.12 Gerätebestand 

Der Tauchverein betreibt einen Kompressor zum Füllen der Pressluftflaschen und Vorratsflaschen für 
Pressluft. Er unterhält außerdem Atemgeräte, Tarierjackets, UW-Lampen, Lehrmaterial, Beamer, 
Sauerstoff-Notfallkoffer, AED und Kleinteile. Das Füllen von Flaschen mit Sauersoff und Helium wird 
vom Verein ermöglicht, die Bedingungen müssen über den Gerätewart bezogen werden. 

 

6.13 Geräteausleihe 

Unter Eigentum des TC Pulpo fallen alle vom Verein angeschafften Tauchausrüstungen, Kompressor, 
Unterwasser-Rugby-Equipment, Messgeräte, Spiele und sonstige Geräte oder Gegenstände, welche im 
weiteren unter dem Oberbegriff Tauchequipment (kurz TE) zusammengefasst werden. Es werden vom 
Verein alle Maßnahmen ergriffen, um das TE in einem sicheren und funktionstüchtigen Zustand zu 
erhalten. Dazu ist die Mitwirkung aller Nutzer erforderlich und dafür haben wir die folgenden Regeln 
aufgesetzt. 
 

6.14 Voraussetzungen zum Ausleihen des TE 

Das TE wird ausschließlich an Vereinsmitglieder mit einem Ausbildungsstand von mindestens VDST 
CMAS* oder einem gleichwertigen Brevet anderer Tauch-Verbände gemäß VDST-Äquivalenzliste oder 
an einen vom Ausbilder beauftragten Tauchschüler ausgeliehen. Das TE, für deren Gebrauch eine 
spezielle Ausbildung erforderlich ist, z.B. Nitrox, wird nur gegen Vorlage der entsprechenden 
Qualifikation ausgegeben. Bei dem Ausleihen von TE an Jugendliche haften die Erziehungsberechtigten. 
 

6.15 Abholen von TE 

Das TE wird ausschließlich im Geräteraum und zu den bekannt gegebenen Zeiten vom Gerätewart oder 
einer von ihm beauftragten Person ausgegeben oder an einem mit dem Gerätewart vereinbarten Ort 
übergeben. Bei der Abholung des TE wird bereits ein Rückgabe-Termin vereinbart. 
Das TE kann nur von Vereinsmitgliedern, jedoch nicht von beauftragten Personen ausgeliehen und/oder 
abgeholt werden.  
 
 

6.16 Haftung für das TE 

Die Person, welche TE vom Verein ausleiht, haftet für Schäden, welche durch unsachgemäße 
Handhabung entstanden sind sowie bei Verlust der Ausrüstung in voller Höhe. Eine Übergabe an Dritte 
ist nur in Ausnahmefällen gestattet und entbindet die Person nicht von der Haftung. Die Haftung endet 
erst mit der Rückgabe an den Gerätewart oder an eine von ihm beauftragte Person. 
 

6.17 Veränderung des TE 

Das TE wird in einer kaltwassertauglichen Konfiguration ausgehändigt. Jede eigenmächtige 

Veränderung ist verboten. Jede nachweisliche Veränderung daran hat zur Folge, dass der 

Ausleiher die nächste Revision dieses Gerätes bezahlt. 
 

6.18 Benutzung des TE 

Das TE darf ausschließlich für die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke verwendet werden. 
 

6.19 Funktionskontrolle des TE 

Vor dem Gebrauch muss das TE in sicherer Umgebung auf die Funktion hin überprüft werden. Wird 
eine Fehlfunktion bei der Überprüfung festgestellt, darf dieses nicht weiter benutzt werden und es muss 
entsprechend beschriftet werden. Bei der Rückgabe an den Gerätewart ist dieser über eventuelle 
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Fehlfunktionen zu informieren. Folgekosten, die dem Taucher durch eine Fehlfunktion des TE 
entstehen, werden nicht vom TC Pulpo übernommen. 
 

6.20 Pflege des TE 

Das TE wird nach dem Gebrauch entsprechend gereinigt, entleert, getrocknet und ordnungsgemäß 
gelagert. Informationen dazu sind der Gebrauchsanleitung zu entnehmen oder beim Gerätewart und 
Ausbilder zu erfragen. 
 

6.21 Rückgabe des TE 

Das TE wird ausschließlich im Geräteraum oder an einem mit dem Gerätewart vereinbarten Ort durch 
den Gerätewart oder durch eine von ihm beauftragte Person zurückgenommen. Bei der Rückgabe ist 
das TE gereinigt und getrocknet zurückzugeben. Eventuelle Auffälligkeiten oder Funktionsstörungen 
sind dem Gerätewart mitzuteilen. 
Das TE kann nur von Vereinsmitgliedern, jedoch nicht von beauftragten Personen zurückgegeben  
werden.  
 
 

6.22 Beschädigung, Verlust oder Diebstahl des TE 

Wird das TE beschädigt, trägt die Person, die es ausgeliehen hat, die Kosten für die Reparatur oder, 
falls eine Reparatur nicht möglich oder rentabel ist, die Kosten für die Wiederbeschaffung eines 
gleichwertigen TE in folgendem Umfang: 100 % für ein TE, das nicht älter als 3 Jahre ist, und 50 %, 
wenn das TE alter als 3 Jahre ist. Die gleiche Regelung gilt bei Verlust oder Diebstahl des TE. 


